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niitziger Seite die Anregung an uns, unser Blatt mit der Zeitschrift fiir Gemein-
niitzigkeit, Pro Juventute, Pro Senectute usw. zu einer einzigen groBen gemein-
niitzigen Zeitschrift zu wverschmelzen. Die Besprechungen zeigten aber gar bald,
dal das praktisch unmdglich war und auch keine der in Frage kommenden
Zeitschriften auf ein eigenes Publikationsorgan verzichten wollte. — Mehrere
Male wurde von welscher Seite eine franzdisische Ausgabe des ,,Armenpflegers an-
geregt, zuletzt von Genf aus 1942. Der Verlag machte den bemerkenswerten Vor-
schlag, jede Nummer des ,,Armenpflegers” um 4 Seiten in franzdsischer Sprache,
redigiert von einem Welschen, zu erweitern, unter der Voraussetzung, daB in der
welschen Schweiz 50 neue Abonnenten des ,,Armenpflegers“ zu Fr. 10.— auf-
gebracht wiirden. Auf diesen Vorschlag erhielten wir nie eine Antwort. Dagegen
erscheint nun ab 1. Mérz 1947 alle Vierteljahre ein Bulletin du groupement romand
des institutions d’assistance publique et privée ,,L’entr’aide’* mit 8 Seiten Inhalt,
das an die Mitglieder gratis abgegeben wird, das viel teurer zu stehen kommt und
den Zusammenhang mit unserem ,,Armenpfleger nicht wahrt.

Von einer Vergroferung unseres Blattes, das etwa 800 Separatabonnenten hat
und etwa in der gleichen Zahl dem ,,Zentralblatt® beigelegt wird, war nie die Rede,
vielleicht wird sie in der Zukunft einmal akut, wenn die Sozialfiirsorge, die doch
auch ein Teil der Armenfiirsorge ist, sich weiter ausdehnt und ein Publikations-
mittel bendtigt.

SchlieBlich méchte ich dem Art. Institut Orell Fiissli noch herzlich danken fiir
die treffliche Zusammenarbeit in den vielen Jahren, die nie von einem MiBBton
getriibt war. Auch den § Prisidenten der Schweszer. Armenpflegerkonferenz schulde
ich warmen Dank, die meine Redaktionsarbeit stets mit Wohlwollen verfolgten
und mir keinerlei Vorschriften machten.

Meinem Nachfolger, Dr. Zihlmann, wiinsche ich guten Erfolg. Er bringt ja ein
groBes Interesse fiir den ,,Armenpfleger’* und seine Arbeit mit, das seit vielen
Jahren schon lebendig ist, und er hat den groBen Vorzug, daf er mitten in der
schwierigen Fiirsorgearbeit drinsteht und aufgeschlossen ist fiir die Neuerungen,
ohne die altbewidhrte Fiirsorge ganz aufzugeben.

A. Wild, a. Pfr. und a. Sekretiar der
Schweizer. Gemeinn. Gesellschaft.

Haushaltanleitung im Dienste der Armenfiirsorge.
Von Dr. jur. Max Hef3, Armen- und Vormundschaftssekretar, Zollikon.

I

Es gehort zur Praxis der Fiirsorgebehorden, bei offensichtlich selbstverschul-
deter Notlage die betreffenden Personen oder Familien zu verwarnen, sie.zu einer
besseren - Lebens- und Haushaltfiihrung anzuhalten und ihnen fiir den ungiin-
stigen Fall weitere Mafinahmen anzudrohen, wie etwa die Gewdhrung von Gut-
scheinen anstelle der Barunterstiitzung, die anderweitige Placierung der Kinder,
die Auflésung oder Heimschaffung der Familie usw. Dal} der Erfolg solcher Ver-
warnungen hiufig unbefriedigend ist oder ganz ausbleibt, bedarf keines besonderen
Beweises. Die Praxis lehrt uns zur Geniige, dafl mit einer blofl formaljuristischen
Verwarnung kaum etwas Positives erreicht werden kann. In vielen Féllen, in
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denen Miflstéande festgestellt worden sind, ist es unbedingt n&tig, dafl bei der
Schaffung besserer Zustinde tatkriftigz mitgeholfen wird. Wenn eine Familie
hauswirtschaftlich oder erzieherisch versagt hat, dann hat sie ja gerade mit aller
Deutlichkeit gezeigt und bewiesen, daB sie nicht fahig ist, aus eigener Kraft
Abhilfe zu schaffen. Hinzu kommt noch der weitere Umstand, daB es an sich
schon nicht einfach ist, mit dem armenrechtlichen Existenzminimum auf lingere
Dauer auszukommen. Wie soll nun aber jene Hausfrau oder Familie, die haus-
wirtschaftlich offensichtlich untiichtig ist, mit dem minimalen Ansatz fiir die
Bestreitung der lebensnotwendigen Bediirfnisse auskommen kénnen? Das darf
von einer solchen Familie verniinftigerweise iiberhaupt nicht erwartet werden;
wiirde sie diese Fahigkeiten besitzen, so wére sie wahrscheinlich nie mit der Armen-
fiirsorge in Berithrung gekommen.

Hier kann nur noch eine intensive Betreuung zu einem positiven Erfolg
fihren. Da wird oft jene Hilfe einsetzen miissen, die man Familienpflege oder
Haushaltanleitung genannt hat: eine hauswirtschaftlich und erzieherisch tiichtige
Frau arbeitet wihrend mehrerer Monate in einer solchen Familie mit. Die Haus-
haltanleitung dient verschiedenen Zwecken, die je nach der Lage des einzelnen
Falles individuell bestimmt werden. Zur Hauptsache wird es sich jedoch regel-
miBig um folgende Aufgaben handeln:

1. In erster Linie gilt es, einen griindlichen Einblick in undurchsichtige Ver-
héaltnisse zu gewinnen. Durch Besprechungen im Sekretariat, durch Hausbesuche
und Erkundigungsberichte allein gelingt es nicht immer, eine Familie hinreichend
zu erfassen. Durch das Mittel der Familienpflege ist es in vermehrtem Mafle mog-
lich, sich iiber eine Familie ein genaues Bild zu verschaffen. Erst durch die inten-
sive Haushaltanleitung vermag die Armenbehdrde unter Umstdnden richtig zu
beurteilen, welche Griinde zur Armengendossigkeit gefiihrt haben und wie dieser
unerfreuliche Zustand iiberwunden werden kann. Die neuzeitlichen Armengesetze
verpflichten die Triger der Armenfiirsorge ja gerade zur Abklirung der Armuts-
ursachen. Und ebenso ist das Ziel der Armenfiirsorge darauf gerichtet, diese in
einzelnen Fillen nach Moglichkeit iiberfliissig zu machen oder doch auf ein geringes
Minimum zu reduzieren.

2. Sind die besonderen Verhiltnisse in einer bestimmten Familie durch die
intensive Mitarbeit erfafit worden, so mul} die positive Einwirkung Platz greifen.
Im Vordergrund steht die hauswirtschaftliche Ertiichtigung der Hausfrau, die
Erziehung zu Ordnung und Reinlichkeit, die Anleitung zu einer rationellen und
sparsamen Haushaltfiihrung. Dabei ist es wichtig, daB eine ordentliche Haushalt-
fithrung mit einfachsten Mitteln erstrebt wird. Wer an einen komplizierten Betrieb
gewohnt ist, wird mit dem armenrechtlichen Existenzminimum nie auskommen.
Auch den Flick- und Naharbeiten mul alle Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Durch die Haushaltanleitung wird es sich z. B. sehr rasch zeigen, ob eine brauch-
bare Néhmaschine zur Verfiigung steht und ob die Hausfrau dieselbe richtig
handhaben kann. :

3. Der Erziehung der Kinder muf} ebenfalls volle Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Denn die junge Generation soll mit allen Mitteln von der Armengendssig-
keit ferngehalten werden. Die Haushaltanleitung wird sich deshalb auch mit der
Sduglings- und Kinderpflege zu befassen haben. Sie soll aber auch nach Moglich-
keit auf die erzieherischen Fihigkeiten der Eltern und auf die Erziehung der
Kinder einwirken.

4. Liegt das Versagen mehr beim Manne, ist er arbeitsscheu oder Alkoho-
liker, oder vernachlissigt er in anderer Weise die Familie und braucht er zu viel



Geld fiir seine personlichen Bediirfnisse, so wird die Haushaltanleitung versuchen,
auch auf ihn einen giinstigen EinfluB auszuiiben. Héufig sind die MiBsténde, die
zur Armengendossigkeit gefiihrt haben, nur dullere Symptome, wihrend das eigent-
liche Ubel viel tiefer liegt und zuerst richtig erkannt werden muB. Wie oft sind
Eheschwierigkeiten, die in keiner Weise von der Offentlichkeit wahrgenommen
werden konnen, die eigentliche Ursache fiir das generelle Versagen einer Familie.
All diese Zusammenhénge kénnen durch eine Haushaltanleitung viel besser erfafit
werden als durch die sonstigen Mittel der offenen Fiirsorge. Unter Umstéinden
wird auch die Frau, die die Haushaltanleitung ausfiihrt, viel eher mit einer Familie
in ein Vertrauensverhiltnis kommen als die Fiirsorgerin, die sich nur ,,von aullen‘
mit dem Fall zu befassen hat. Auf Grund eines Vertrauensverhiltnisses ist aber
erst eine positive Einwirkung auf die hauslichen Verhéltnisse, auf das Familien-
und Eheleben mdoglich.

5. Selbst wenn eine positive Einwirkung nicht mdglich sein sollte, auch wenn
kein konkreter Erfolg in einer Familie erzielt worden ist, darf die Haushaltanleitung
nicht ohne weiteres als zwecklos bezeichnet werden. Moglicherweise weill die Fiir-
sorgestelle erst jetzt wirklich zuverlassig, welche MafBnahmen hier angeordnet
werden miissen. Der Verzicht auf Barunterstiitzung, die Gewdhrung von Gut-
scheinen und Naturalien haben sich nun als notwendig erwiesen, ohne daf} dieses
Vorgehen der betroffenen Familie gegeniiber als unbillige und ungerechte Zumu-
tung empfunden werden diirfte. In einem andern Fall kommt die Behorde durch
die Haushaltanleitung erst zur GewiBheit, dafl die Fremdplacierung der Kinder
zur Notwendigkeit geworden ist, daB die Auflosung der Familie, die Versorgung
eines Familiengliedes oder die Heimschaffung durchaus verantwortet werden kann.
Und schlieBlich erhélt durch diese MaBinahme die Behorde ganz allgemein wesent-
lich bessere Kenntnisse iliber eine Familie, so dall sie dieser Familie im ganzen
behordlichen Verkehr viel eher gerecht zu werden vermag.

II.

Nachdem an erster Stelle die Wiinschbarkeit, die Aufgaben und Moglich
keiten der Haushalthilfe aufgezeigt worden sind, muf3 nun noch auf einige prak-
tische und organisatorische Fragen eingetreten werden.

1. Es erhebt sich insbesondere die Frage, ob die Haushalthilfe von der Armen-
pflege zwangsweise angeordnet werden darf. Die neueren Armengesetze enthalten
oft eine Generalklausel, nach der unterstiitzte Personen u. a. verpflichtet sind,
sich ,,iiberhaupt den Anordnungen der Armenbehoérden zu unterziehen®. Da die
Haushaltanleitung an sich keine Beeintriachtigung der Handlungsfihigkeit zur
Folge hat, kann sie gestiitzt auf eine solch allgemeine Bestimmung auch gegen
den Willen der Betroffenen angeordnet werden. Ein solches Vorgehen wird sich
allerdings in der Praxis kaum empfehlen. Die Haushalthilfe wird nur dann einen
Erfolg versprechen, wenn die betroffene Familie mit einer solchen Mafnahme
einverstanden ist. Die ganze Familie mull auf die Haushaltanleitung recht eigent-
lich vorbereitet werden. Sie mul3 wissen, dafl es nicht nur und nicht in erster
Linie darum geht, eine Entlastung im Haushalt zu bekommen, sondern daf der
gegenwirtige, unerfreuliche und unzuldngliche Zustand iiberwunden werden soll.
Wenn auch die Arbeitsentlastung nicht das Hauptmotiv fiir die Haushaltanleitung
darstellt, so wird der psychologisch richtige Moment doch oft gerade dann vor-
liegen, wenn eine Hilfe dringend benétigt wird (Krankheit, Wochenbett usw.).
Vor allem bei der Hausfrau mul} eine Bereitschaft geweckt werden, von der Haus-
halthilfe etwas lernen und annehmen zu wollen. Selbst wenn diese Vorbereitung
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noch so griindlich erfolgt ist, wird man in den ersten Wochen doch héufig mit
namhaften Schwierigkeiten rechnen miissen, die jedoch keinen Grund bilden,
den Versuch vorzeitig abzubrechen.

Da die Haushaltanleitung grundséitzlich auf freiwilliger Grundlage durch-
gefiihrt werden soll, kann mit dieser Mafinahme auch einer drohenden Verarmung
vorgebeugt werden. Sie wird iiberdies auch den Vormundschaftsbehérden, die
KinderschutzmaBnahmen in Erwdgung ziehen, gute Dienste leisten, sei es zur
Besserung der Zustinde und Einwirkung auf die Eltern oder auch nur zur griind-
lichen Erfassung der familiiren Verhaltnisse. Dabei mufl es als psychologische
Tatsache hingenommen werden, dafl der Erfolg zum vornherein gefihrdet ist,
wenn die betroffene Familie an die Finanzierung der Haushaltanleitung einen
Beitrag leisten mufl. Auch soll keine Familie nur wegen der Haushaltanleitung
armengenossig werden. Diese Konsequenz hatte regelméfig zur Folge, daBl das
Einverstiandnis zur Haushaltanleitung verweigert wiirde. Es ist deshalb auBer-
ordentlich wichtig, dafl auflerhalb der gesetzlichen Armenfiirsorge hinreichende
Mittel fiir die Haushaltanleitung zur Verfiigung gestellt werden (Fonds fir frei-
willige Unterstiitzungen usw.).

2. Die Haushaltanleitung ist konsequent zu trennen von der Hauspflege.
Bei dieser handelt es sich um eine Obliegenheit der Gesundheitspflege, bei jener
um eine ausgesprochen fiirsorgerische Aufgabe. Die Aufgabe der Hauspflege
besteht darin, bei Krankheit oder Abwesenheit der Hausfrau und Mutter einen
Haushalt in gewohnter Weise weiterzufiihren. In zweiter Linie hat sich die Haus-
pflege mit den einfachen Verrichtungen der Krankenpflege zu befassen. Weiter
geht jedoch die eigentliche Aufgabe der Hauspflege nicht. Wesentlich anders liegen
die Verhaltnisse bei der Haushaltanleitung. Hier soll ein vernachléssigter oder gar
verwahrloster Haushalt wieder instand gestellt werden, wobei die erzieherische
Arbeit an der Hausfrau und an den iibrigen Familiengliedern im Vordergrund
steht. In der Regel geht es nicht an, daB den gleichen Personen beide Aufgaben
— diejenige der Hauspflege und diejenige der Haushaltanleitung — iibertragen
werden. Einmal sind die Anforderungen fiir die Erfiillung der beiden Aufgaben
wesentlich verschieden. Wiahrend alle Familienangehorigen der Hauspflege eine
positive Einstellung entgegenbringen, mul3 bei der Haushaltanleitung mit Ab-
lehnung und Opposition gerechnet werden. Die Uberwindung dieser Schwierig-
keiten verlangt viel Geduld, Kraft, psychologisches Geschick, Einfiihlungsver-
mogen, sowie Verstindnis und Liebe fiir diese Aufgabe. Eine tiichtige Haus-
pflegerin ist deshalb nicht ohne weiteres befihigt, auch eine Haushaltanleitung
richtig durchzufiihren. Sodann wiirde eine Personalunion zum mindesten in klei-
neren Verhiltnissen dazu fithren, daBl viele Familien auf die Hauspflege deshalb
verzichten mochten, um nicht in den Ruf eines ungeordneten Haushaltes zu
kommen. Und endlich sprechen auch organisatorische Uberlegungen gegen eine
Verbindung der beiden Aufgaben.

3. Die vorstehenden Ausfithrungen zeigen zur Geniige, dall es sehr schwierig
sein wird, die geeigneten Frauen fiir die Haushaltanleitung zu finden. Die Anfor-
derungen, die an solche Frauen gestellt werden miissen, sind gro8l und vielgestaltig. -
Abgesehen von umfangreichen fachlichen Kenntnissen, verlangt die Erfullung
dieser Aufgabe eine groBe Lebenserfahrung. Die Zahl der Frauen, die all diese
Eigenschaften besitzt und dazu noch bereit ist, diese Aufgabe zu iibernehmen,
diirfte nicht groB sein.

Anderseits darf aber nicht iibersehen werden, dafl nicht jede Familie, die
versagt hat, mit einer Haushaltanleitung bedacht werden soll. Die betreffenden
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Familien miissen sorgfaltig ausgewihlt werden. In Frage kommen vor allem j iingere
Ehepaare mit oder ohne Kinder, bei denen durch die Anleitung noch mit einem
erheblichen Erfolg gerechnet werden darf.

Es ist an sich moglich, die Haushaltanleitung vollamtlich zu organisieren.
Der freie Beizug einer geeigneten Kraft von Fall zu Fall bietet jedoch gewisse
Vorteile. Die Frau kann so im einzelnen Fall individuell ausgewiihlt werden. Die
gewihrte Hilfe steht so gleichsam auBerhalb des administrativen Fiirsorgeappa-
rates. Die Haushalthilfe wird dann fiir den einzelnen Fall entschiadigt (z. B.
Fr. 2.50 pro Stunde zuziiglich Barauslagen). Sollen einzelne Frauen in einer Ge-
meinde fiir diese Arbeit gewonnen und dieser Aufgabe erhalten bleiben, so recht-
fertigt es sich, entweder ein bestimmtes Wartegeld zu entrichten oder aber ein
jahrliches Mindesteinkommen zu garantieren.

Der Ausbau der Haushalthilfe, der im Interesse einer sinnvollen Armen-
fiirsorge dringend geboten ist, wird es mit sich bringen, daB die Ausbildung der
Frauen fiir die Haushalthilfe systematisch in Angriff genommen werden muB.
Diese Aufgabe diirften mit Vorteil die sozialen Frauenschulen iibernchmen, die
auf dhnlichen Ausbildungsgebieten schon iiber grofie Erfahrung verfiigen. Die
Hauptschwierigkeit wird jedoch darin zu suchen sein, geniigend Anwirterinnen
fiir diesen Beruf zu finden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dafl die Haushaltanleitung durchaus
im Rahmen der Aufgaben der Armenfiirsorge liegt. Sie dient der Erforschung und
Uberwindung der Armutsursachen. Sie leistet aber auch wertvolle Dienste bei der
vorbeugenden Armutsbekdmpfung. Die Auslagen fiir diese Fiirsorgearbeit diirfen
ohne Bedenken verantwortet werden. Wenn es gelingt, die Bediirftigkeit zu iiber-
winden und einzelne Familien von der Armenunterstiitzung frei zu bekommen,
so sind die Auslagen fiir die Haushaltanleitung besser aufgewendet, als wenn auf
eine erzieherische Beeinflussung verzichtet wird, dafiir aber dauernd eine Unter-
stiitzung geleistet werden mufl. Das Bestreben der Armenbehérden mufl ja
wesentlich darauf gerichtet sein, die Zahl der Dauerfille zu reduzieren. Dazu
bildet auch die Haushaltanleitung ein taugliches Mittel.

Waadt. Das Bureau central d’'assistance in Lausanne (Einwohnerarmenpflege der
Stadt) hat an Unterstiitzungen im Jahre 1946 Fr. 396 845 ausgegeben und vom Bund,
Kantonen und Gemeinden Fr. 367 759 eingenommen. Die Geschenke und Beitréige
beziffern sich auf Fr. 48 304. Die Verwaltungsspesen betrugen Fr. 42 689. — Der
Berichterstatter fiihrt den Leser durch die einzelnen Raume des Hauses, in dem sich
nun das Bureau central befindet. Das Parterre enthélt das Sekretariat und den Warte-
raum sowie die Buchhaltung und einen Raum fiir die Mitarbeiter (Information), im
1. Stock stehen 4 Réume fiir die Behandlung der einzelnen Fille zur Verfiigung. Bei
diesem Rundgang werden einige Unterstiitzungsfille unter Jungen und Alten in Kiirze
angefiihrt. Es diirfte sich aber wohl empfehlen, sich nicht nur mit allgemeinen Bemer-
kungen iiber die Unterstiitzungsbediirftigen zu begniigen, sondern einzelne Fiille von
verschiedener Schwierigkeit herauszugreifen und ausfiihrlich zu behandeln, indem
alles, was vom Bureau aus vorgekehrt werden mufite, bis der Fall erledigt oder in
geordnete Bahnen gelenkt war, angefiihrt wird. Dadurch konnte gezeigt werden, wie
stark das Personal in jeder Beziehung in Anspruch genommen ist, was fiir Anforderungen
an dasselbe gestellt werden, und daB es sich nicht lediglich um die Verteilung von Le-
bensmitteln oder Geld handelt. So wiirde auch der viele leere Raum im Jahresbericht
ausgeniitzt, ohne daf3 die durch Weglassung der Donatorenliste erzielte Ersparnis ganz
verloren ginge. ‘ Ww.



	Haushaltanleitung im Dienste der Armenfürsorge

